
2 . Änderung 

der Satzung der Stadt Bückeburg über den Ausgleichsbetrag für nicht 

herzustellende Kraftfahrzeugeinstellplätze vom 20.10.1995 

(Ablösungssatzung) 

Aufgrund der §§ 10,11, 58 und 111 des Niedersächsisches Kommunalverfassungs 

gesetz (NKomVG) vom 17.10.2010 (Nds. GVBI. 2010, 576), zuletzt geändert durch 

Artikel 2 des Gesetzes vom 27.03.2019 (Nds. GVBI. S. 70) und des§ 47 der Nieder 

sächsischen Bauordnung (NBauO) vom 03.04.2012 (Nds. GVBI. 2012, 46), zuletzt 

geändert durch Artikel 3 § 18 des Gesetzes vom 20.05.2019 (Nds. GVBI. S. 88) hat 

der Rat der Stadt Bückeburg in seiner Sitzung am 19.09.2019 die folgende 2. Ände 

rung zur Satzung der Stadt Bückeburg über den Ausgleichsbetrag für nicht herzustel 

lende Kraftfahrzeugeinstellplätze (Ablösungssatzung) beschlossen: 

 

Artikel 1 
 

§  1  wird wie folgt geändert: , ... 

Der Geldbetrag, den die Bauherrin bzw. der Bauherr oder eine nach § 56 NBauO 

verantwortliche Person an die Stadt Bückeburg dafür zu zahlen hat, dass sie oder er 

die notwendigen Einstellplätze (§ 47 NBauO) ausnahmsweise nicht herzustellen 

braucht, wird je Einstellplatz wie folgt festgesetzt: 
 

Zone 1 

Zone II 

Zone III 

4.950,00 € 

3.750,00 € 

3.200,00 € 

 

Artikel II 

 
Die Anlage zu § 2 (Innenstadtplan) wird aktualisiert. Die Zonenzuordnung bleibt be 

stehen. 

 
Artikel III 

 
Diese Satzung tritt am 01.11.2019 in Kraft. 

 
Gleichzeitig tritt die 1. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Bückeburg über den 

Ausgleichsbetrag für nicht herzustellende Kraftfahrzeugeinstellplätze  vom 

19.12.2001 außer Kraft. 
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